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Öffentliche Bekanntmachung zu Datenübermittlungen und Auskunftserteilungen 
 
Aufgrund des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 03. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084) sowie des Nie-
dersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG) vom 17. Sep-
tember 2015 (Nds. GVBl. S. 186) ist jährlich durch öffentliche Bekanntmachung darauf hinzu-
weisen, dass die Stadt Gifhorn, Fachbereich Ordnung – Bürgerbüro –  
 
1. im Rahmen der Datenübermittlung  
 

1.1 gemäß § 42 Abs. 2 BMG den öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften folgende 
Daten von Angehörigen (Ehegatte, minderjährige Kinder, Eltern minderjähriger Kin-
der) der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören, übermittelt:  

• Vor-, Familiennamen und frühere Namen, 

• Geburtsdatum und Geburtsort, 

• Geschlecht, 

• Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 

• derzeitige Anschriften, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung, und 
letzte frühere Anschrift, 

• Auskunftssperren nach § 51 und bedingte Sperrvermerke nach § 52 sowie 

• Sterbedatum. 
 

1.2 gemäß § 53 c Abs. 1 des Soldatengesetzes dem Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr jährlich die Daten (Name, Vorname und Anschrift) von Perso-
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Jahr volljährig wer-
den, übermittelt. Diese Datenübermittlung erfolgt zum Zwecke der Übersendung von 
Informationsmaterial über die Tätigkeiten in den Streitkräften.  

 
1.3 gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Nds. AG BMG  

• an den Landkreis für Ehrungen aus Anlass von Altersjubiläen sowie Ehe- und Le-
benspartnerschaftsjubiläen sowie  
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• an das Bundesverwaltungsamt für Ehrungen aus Anlass von 65-, 70-, 75- und 80- 
jährigen Ehe- und Lebenspartnerschaftsjubiläen sowie für Ehrungen aus Anlass 
der Vollendung des 100. Lebensjahres, des 105. Lebensjahres und eines jeden 
weiteren Lebensjahres  

die hierfür erforderlichen Daten und Hinweise übermitteln darf.  
 

2. den nachstehend aufgeführten Stellen Auskünfte aus dem Melderegister wie folgt erteilt: 
 
2.1 an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-

menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene, in 
den sechs der Wahl bzw. Abstimmung vorangehenden Monaten über Vor- und Fami-
liennamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften von nach dem Lebensalter be-
stimmten Gruppen von Wahl-/Abstimmungsberechtigten (§ 50 Abs. 1 BMG).  
 

2.2 an Mandatsträger, Presse und Rundfunk über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, 
Anschriften sowie Datum und Art von Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 BMG).  

 
2.3 den Adressbuchverlagen über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzeitige 

Anschriften aller Einwohnerinnen und Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 50 Abs. 3 BMG).   

 
Diesen Datenübermittlungen und Auskunftserteilungen kann die betroffene Person wider-
sprechen. Nach Einlegung des Widerspruches dürfen die vorstehenden Auskünfte nicht erteilt 
werden und Datenübermittlungen mit Ausnahme der Zugehörigkeit zu einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft nicht erfolgen.  
 
Widersprüche können im Bürgerbüro der Stadt Gifhorn eingelegt werden. Soweit Widersprü-
che bereits eingelegt worden sind, ist eine Wiederholung nicht erforderlich. 
 
 
Gifhorn, 20.10.2025 
 
 
Matthias Nerlich    L.S. 
Bürgermeister 
 


